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Stolperfallen in der Werbung
Was sind Heute die Themen?

Wo liegt unser Problem? 
• Rechtsprechung und fehlender „Führerschein“
• Einige Zahlen 
• Einige Gesetze

Beispiele für typische Fehler
• AGB 
• Preisangaben
• Impressum, Kontaktformular, Datenschutzerklärung
• Urheberrechtsverstöße

Abmahnung, Unterlassungserklärung, Hilfen
• Was mache ich mit einer Abmahnung
• Mustertext Unterlassungserklärung

Teilnehmerfragen
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Stolperfallen in der Werbung
Social Media und Werbung?
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Stolperfallen in der Werbung
Homepage mit Auslandsbezug
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Stolperfallen in der Werbung
Social Media und Datenschutz
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Stolperfallen in der Werbung
Social Media und Werbung

Werbung ist jede Äußerung bei der Ausübung 
eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder 
freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistun -
gen zu fördern. 
Das erfasst letztlich jede Äußerung, die mittel-
bar oder unmittelbar der Absatzförderung 
dient. (EU-Richtlinie und deutsche Rechtsprechung)

Nicht das Medium ist entscheidend, sondern
welche Fehler wir begehen!
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Stolperfallen in der Werbung
Nur historisch oder noch ein aktuelles Problem?
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Stolperfallen in der Werbung
Fehlerquelle Gestern und Heute

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Internet Zeitungen Spam Sonstiges Linear (Internet) Linear (Zeitungen)



Rudolf Koch 2011 9

Stolperfallen in der Werbung
Welche Fehler werden abgemahnt?

Auswertung aus 14.107 Abmahnungen 2001 - 2011

UrhG, MarkenG, 
PatG ; 18,6%

Spam § 7 UWG; 
1,0%

PAngV; 7,0%

RDG (RBerG); 
1,1%

TMG §§ 5 u. 13; 
41,9%

AGB, BGB; 12,8%

Sonstiges; 7,7%
Irreführung §§ 5 

und 5a UWG; 7,0%

WoVermG § 6 II; 
3,0%
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Stolperfallen in der Werbung
Einige wichtige Gesetze

• UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
• BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
• PAngV Preisangabenverordnung
• WoVermG Wohnungsvermittlungsgesetz
• TMG Telemediengesetz (früher TDG TelediensteG)
• DL-InfoV 

Dienstleistungsinformationspflichtenverordnung
• BDSG Bundesdatenschutzgesetz 
• UrhG Gesetz über Urheberrecht und verwandte  

Schutzrechte
• Wettbewerbsregeln , z. B. IVD-Wettbewerbsregeln
• und zahlreiche weitere Gesetze und Verordnungen
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Stolperfallen in der Werbung
BGB, §§ 305 ff, AGB Gerichtsstandsklausel
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Stolperfallen in der Werbung
§ 1 PAngV, Endpreis Provision

Miete und BK ?
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Stolperfallen in der Werbung
Einige Gesetze

PAngV Preisangabenverordnung
§ 1 Grundvorschriften (Endpreis, VB, Hervorhebung Endpreis)

Endpreis :
Ist der Preis einschließlich Umsatzsteuer,
einschließlich aller Preisbestandteile, 
aber ohne Berücksichtigung von Rabatten

Achtung: Änderung § 6 und neu § 6a PAngV seit 11. Juni  2010

§ 6 Kredite (effektiver Jahreszins, Berechnung inkl. aller 
Kosten)

§ 6a Werbung für Kreditverträge (Sollzins, 
Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins, Beispiel)

§ 9 Ausnahmen (Angebote an Gewerbetreibende)
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Stolperfallen in der Werbung
§ 5 Telemediengesetz (Impressum)
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Stolperfallen in der Werbung
Einige Gesetze

TMG § 5 Telemediengesetz (bis Februar 2007 § 6 TDG)

Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige Telemedien … folgende Informationen leicht
erkennbar , unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten:

1. Namen und Anschrift , bei juristischen Personen Rechtsform und den 
Vertretungsberechtigten

2. Angaben , die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
unmittelbare Kommunikation ermöglichen, einschließlich der Adresse 
der elektronischen Post 

3. Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde , soweit der Teledienst im 
Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der 
behördlichen Zulassung bedarf (Aufsichts-/Erlaubnisbehörde nach § 34c 
GewO: Stadt Köln, Ordnungsamt , PF 222, 12345 Köln)

4. Angaben zum Handelsregister und die Registernummer (AG Köln, HRB 
12345)

5. Umsatzsteueridentifikationsnummer (falls vorhanden)
6. Hinweis auf Abwicklung/Liquidation bei AG, KGaA und GmbH
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Stolperfallen in der Werbung
TMG § 13 Datenschutzerklärung
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Stolperfallen in der Werbung
Datenschutzhinweis für ein Kontaktformular

Mustertext für eine Datenschutzerklärung zu einem Kontaktformular:

Datenschutzhinweis für dieses Kontaktformular
„Mit dem nachstehenden (nebenstehendem) Kontaktformular können Sie an
uns eine Anfrage zu den Immobilien richten. Die von Ihnen eingegebenen
Daten werden über unseren Providerserver per eMail an uns weitergeleitet und
nach Beantwortung umgehend gelöscht, sofern keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht besteht. Eine Nutzung zu einem anderen Zweck oder eine
Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt.“

Dieser Text reicht nur für das Kontaktformular!

Sinnvoll ist es, den Hinweistext z. B. direkt über oder neben dem Kontaktformular zu platzieren. 
Eine deutlich weitergehende Datenschutzerklärung ist für eine Homepage mit der Möglichkeit
personenbezogene Daten zu speichern und zu bearbeiten erforderlich. Wegen der
unterschiedlichen technischen Möglichkeiten kann der IVD keine allgemein verbindliche
Datenschutzerklärung zur Verfügung stellen. Diese muss individuell gemäß der jeweils
genutzten Programme formuliert werden.
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Stolperfallen in der Werbung
Abmahnung § 13 TMG
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Stolperfallen in der Werbung
§ 2 UrhG, Urheberrecht (Karten/Fotos/Texte)
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Stolperfallen in der Werbung
Was mache ich mit einer Abmahnung

• Ruhe bewahren ! 
• Eine Abmahnung ist keine Katastrophe 
• Sofort tätig werden, nämlich

1. Berufsverband und IHK informieren
2. Prüfen (lassen) ob Abmahner berechtigt ist
3. Prüfen (lassen) ob Abmahnung berechtigt ist
4. Entscheidung treffen wie reagiert wird

• z.B. Unterlassungserklärung abgeben (Wichtig ist 
eine anders formulierte Unterlassungserklärung zur 
Risikominimierung)

• z.B. Verfügungsverfahren
• z.B. Einigungsstellenverfahren
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Stolperfallen in der Werbung
Was mache ich mit einer Abmahnung

Mustertext Unterlassungserklärung
Ich verpflichte mich - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber 
rechtsverbindlich - gegenüber der Firma XY-Immobilien, Musterstadt

1. es ab sofort zu unterlassen, …(Wettbewerbsverstoß eintragen)

2. für den Fall einer schuldhaften Verletzung des 
Unterlassungsversprechens eine vom Unterlassungsgläubiger 
nach billigem Ermessen festzusetzende, im Streitfall von der 
zuständigen Gerichtsbarkeit zu überprüfende, Vertragsstrafe an   
die Firma XY-Immobilien, Musterstadt zu zahlen.

3. Die Unterlassungserklärung wird unter der auflösenden 
Bedingung einer allgemein verbindlichen, d.h. auf Gesetz oder 
höchstrichterlichen Rechtsprechung beruhenden Klärung des zu 
unterlassenden Verhaltens abgegeben.
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Stolperfallen in der Werbung
Weiterführende Informationen

Literatur:
• Immobilienwerbung – sicher vor Abmahnungen

10. Auflage ISBN 978-3-925573-422 
(Bestellmöglichkeit: www.grabener-verlag.de)

• Wettbewerbsrechtliche Fragen der 
Immobilienbranche

(Bestellmöglichkeit: www.ivd.net) 
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Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit


